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(6) Rechtzeitig vor Beendigung einer berufsfördernden 
Bildungsmaßnahme hat der Fachausschuß gegenüber dem 
zuständigen Sozialleistungsträger eine Stellungnahme dazu 
abzugeben, ob

1. die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden 
berufsfördernden Bildungsmaßnahme oder

2. eine Wiederholung der Bildungsmaßnahme oder
3. eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt oder 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
zweckmäßig erscheint. Dies gleiche gilt im Falle des vorzei
tigen Abbruches oder Wechsels der Bildungsmaßnahme so
wie des Ausscheidens aus der Werkstatt. Im übrigen gilt § 3 
Abs. 3 entsprechend. .

§5
Arbeitsbereich

(1) Die Werkstatt soll über ein möglichst breites Angebot 
an Arbeitsplätzen und Plätzen zur Ausübung einer geeigne
ten Tätigkeit verfügen, um Art und Schwere der Behinde
rung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Entwicklungs
möglichkeit sowie Eignung und Neigung der Behinderten so
weit wie möglich Rechnung zu tragen.

(2) Die Arbeite- und Beschäftigungsplätze sollen in ihrer 
Ausstattung soweit wie möglich denjenigen auf dem allge
meinen Arbeitsmarkt entsprechen. Bei der Gestaltung der 
Plätze und der Arbeitsabläufe sind die besonderen Bedürf
nisse der Behinderten soweit wie möglich zu berücksichtigen, 
um sie in die Lage zu versetzen, wirtschaftlich verwertbare 
Arbeitsleistungen zu erbringen. Die Erfordernisse zur Vor
bereitung für eine Vermittlung auf den allgemeinen Arbeits
markt sind zu beachten.

(3) Zur Erhaltung und Erhöhung der im Arbeitstrainings
bereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterent
wicklung der Persönlichkeit des Behinderten sind arbeits
begleitend geeignete Maßnahmen durchzuführen.

§ 6
Beschäftigungszeit

(1) Die Werkstatt hat sicherzustellen, daß die Behinderten 
im Arbeitstrainings- und Arbeitsbereich wenigstens 35 und 
höchstens 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden kön
nen. Die Stundenzahlen umfassen Erholungspausen und Zei
ten der Teilnahme an Maßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 3.

(2) Einzelnen Behinderten ist eine kürzere Beschäftigungs
zeit zu ermöglichen, wenn es wegen Art oder Schwere der 
Behinderung notwendig erscheint.

§7
Größe der Werkstatt

(1) Die Werkstatt soll in der Regel über mindestens 
120 Plätze verfügen.

(2) Die Mindestzahl nach Absatz 1 gilt als erfüllt, wenn 
der Werkstattverbund im Sinne des § 15, dem die Werkstatt 
angehört, über diese Zahl von Plätzen verfügt.

§ 8
Bauliche Gestaltung, Ausstattung, Standort

(1) Die bauliche Gestaltung und die Ausstattung der Werk
statt müssen der Aufgabenstellung der Werkstatt als einer 
Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeits
leben und den in § 54 des Schwerbehindertengesetzes und im 
Ersten Abschnitt dieser Verordnung gestellten Anforderun
gen Rechnung tragen. Die Erfordernisse des Arbeitsschutzes 
und der Unfallverhütung sowie zur Vermeidung baulicher 
und technischer Hindernisse sind zu beachten.

(2) Bei der Wahl des Standorts ist auf die Einbindung in 
die regionale Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur Rück
sicht zu nehmen.

(3) Das Einzugsgebiet muß so bemessen sein, daß die Werk
statt für die Behinderten mit öffentlichen oder sonstigen 
Verkehrsmitteln in zumutbarer Zeit erreichbar ist.

(4) Die Werkstatt hat im Benehmen mit den zuständigen 
Sozialleistungsträgern, soweit erforderlich, einen Fahrdienst 
zu organisieren.

§9
Werkstattleiter, Fachpersonal zur Arbeits

und Berufsförderung
(1) Die Werkstatt muß über die Fachkräfte verfügen, die 

erforderlich sind, um ihre Aufgaben entsprechend den jewei
ligen Bedürfnissen der Behinderten, insbesondere unter Be
rücksichtigung der Notwendigkeit einer individuellen För
derung von Behinderten, erfüllen zu können.

(2) Der Werkstattleiter soll in der Regel über einen Fachhoch
schulabschluß im kaufmännischen oder technischen Bereich 
oder einen gleichwertigen Bildungsstand, über ausreichende 
Berufserfahrung und eine sonderpädagogische Zusatzquali
fikation verfügen. Entsprechende Berufsqualifikätionen aus 
dem sozialen Bereich reichen aus, wenn die zur Leitung 
einer Werkstatt erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
im kaufmännischen und technischen Bereich anderweitig er
worben worden sind. Die sonderpädagogische Zusatzquali
fikation kann in angemessener Zeit durch Teilnahme an ge
eigneten Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden.

(3) Die Zahl der Fachkräfte zur Arbeite- und Berufsförde
rung im Arbeitstrainings- und Arbeitsbereich richtet sich 
nach der Zahl und der Zusammensetzung der Behinderten 
sowie der Art der Beschäftigung und der technischen Aus
stattung des Arbeitsbereiches. Das Zahlenverhältnis von 
Fachkräften zu Behinderten soll im Arbeitstrainingsbereich 
1 :6, im Arbeitsbereich 1 :12 betragen. Die Fachkräfte sollen 
in der Regel Facharbeiter, Gesellen oder Meister mit einer 
mindestens zweijährigen Berufserfahrung in Industrie oder 
Handwerk sein; sie müssen pädagogisch geeignet sein und 
über eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation verfügen. 
Entsprechende Berufsqualifikationen aus dem pädagogischen 
oder sozialen Bereich reichen aus, wenn die für eine Tätig
keit als Fachkraft erforderlichen sonstigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten für den Arbeitstrainings- und Arbeitsbereich an
derweitig erworben worden sind. Absatz 2 Satz 3 gilt ent
sprechend.

(4) Zur Durchführung des Eingangsverfahrens sollen Fach
kräfte des Arbeitstrainingsbereichs und der begleitenden 
Dienste eingesetzt werden, sofern der zuständige Soziallei
stungsträger keine höheren Anforderungen stellt.

(5) Die Leiter der bei dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
bestehenden Werkstätten sollen, soweit sie nicht über die 
Befähigung nach Absatz 2 verfügen, zumindest eine ausrei
chende Berufserfahrung und eine sonderpädagogische Be
rufsqualifikation nachweisen können. Sie müssen die zur 
Leitung einer Werkstatt erforderlichen Kenntnisse und Fä
higkeiten im kaufmännischen und technischen Bereich bis 
zum 31. Dezember 1991 durch geeignete Fortbildungsmaßnah
men erwerben.

(6) Die bei dem Inkrafttreten dieser Verordnung bei den 
bestehenden Werkstätten beschäftigten Fachkräfte zur 
Arbeits- und Berufsförderung sollen über ausreichende Be
rufserfahrung verfügen und müssen, soweit sie noch nicht 
über die in Absatz 3 genannten Berufsqualifikationen ver
fügen, durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen die für den 
Arbeitstrainings- und Arbeitsbereich erforderlichen Kennt
nisse und Fähigkeiten erwerben.

§  1 0
Begleitende Dienste

(1) Die Werkstatt muß zur pädagogischen, sozialen und 
medizinischen Betreuung der Behinderten über begleitende 
Dienste verfügen, die den Bedürfnissen der Behinderten ge
recht werden. Eine erforderliche psychologische Betreuung 
ist sicherzustellen. § 9 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Für je 120 Behinderte sollen in der Regel ein Sozial
pädagoge oder ein Sozialarbeiter zur Verfügung stehen, dar
über hinaus im Einvernehmen mit den zuständigen Sozial-


